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BUNDESMINISTERIN FÜR FRAUEN, FAMILIEN, JUGEND 

Dr. Juliane BOGNER-STRAUSS 
 
 
 
 
 

 

GZ: BKA-353.130/0014-I/4/2018 

 

 

 

An den 

Präsidenten des Nationalrats 

Mag. Wolfgang SOBOTKA 

Parlament 

1017 Wien 

 
 

 
Wien, am 23. April 2018 

 
 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Bernhard, Kolleginnen und Kollegen haben am 

23. Februar 2018 unter der Nr. 315/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Rechte obsorgeberechtigter Eltern, die sich aus dem hauptsächlichen Aufenthalt 

von Minderjährigen ergeben gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 6: 

 Welche Rechte und Ansprüche Minderjähriger knüpfen sich im Wirkungsbereich Ihres 

Ministeriums an den hauptsächlichen Aufenthalt/Hauptwohnsitz (Bsp.: Wahlrecht, 

Eintrittsrecht in Mietverträge)? Bitte um Angabe der konkreten Rechtsmaterie(n).  

 Welche anderen rechtlichen Konsequenzen für Minderjährige im Wirkungsbereich Ihres 

Ministeriums knüpfen sich daran, wo er/sie seinen/ihren hauptsächlichen 

Aufenthalt/Hauptwohnsitz hat (Bsp.: Zuteilung zu Schulsprengeln)? Bitte um Angabe der 

konkreten Rechtsmaterie(n).  

 Welche Rechte und Ansprüche obsorgeberechtigter Eltern Minderjähriger knüpfen sich 

im Wirkungsbereich Ihres Ministeriums an den Hauptwohnsitz/hauptsächlichen 

Aufenthalt beim jeweiligen obsorgeberechtigten Elternteil (Bsp.: Anspruch auf 

Familienbeihilfe)? Bitte um Angabe der konkreten Rechtsmaterie(n). 

 Bei welchen Rechten und Ansprüchen obsorgeberechtigter Eltern Minderjähriger im 

Wirkungsbereich Ihres Ministeriums wird unterschieden, ob der/die Minderjährigen den 
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Hauptwohnsitz/hauptsächlichen Aufenthalt beim jeweiligen obsorgeberechtigten Elternteil 

hat oder nicht (Bsp.: diverse steuerliche Abzugsmöglichkeiten)? Bitte um Angabe der 

konkreten Rechtsmaterie(n). 

 Welche Rechte anderer natürlicher (ausgenommen solche unter Punkt 1. bis 4.) oder 

juristischer Personen oder Verwaltungskörper knüpfen sich im Wirkungsbereich Ihres 

Ministeriums daran, wo der/die Minderjährige seinen/ihren 

Hauptwohnsitz/hauptsächlichen Aufenthalt hat (Bsp.: Finanzausgleich)? Bitte um Angabe 

der konkreten Rechtsmaterie(n). 

 Welche anderen rechtlichen Konsequenzen für andere natürliche (ausgenommen solche 

unter Punkt 1. bis 4.) oder juristische Personen oder Verwaltungskörper knüpfen sich im 

Wirkungsbereich Ihres Ministeriums daran, wo ein/e Minderjährige/r seinen/ihren 

Hauptwohnsitz/hauptsächlichen Aufenthalt hat? Bitte um Angabe der konkreten 

Rechtsmaterie(n). 

 

Dem Fragerecht gemäß Art. 52 B-VG und § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes 2013 

unterliegen nur Handlungen und Unterlassungen (vgl. Morscher, Die parlamentarische 

Interpellation, 1973, 434 f.; Nödl, Parlamentarische Kontrolle, 1995, 104 f.; 

Atzwanger/Zögernitz, Nationalrat-Geschäftsordnung, 1999, 366). Kein Gegenstand des 

Interpellationsrechts sind daher bloße Meinungen (auch: Rechtsmeinungen). Das Fragerecht 

dient insbesondere auch nicht dazu, Rechtsgutachten von Bundesministerien einzuholen, 

worauf sich die Fragen jedoch ausschließlich beziehen. 

 

 

 

 

 

 

Mit besten Grüßen, 

 

 

Dr. Juliane Bogner-Strauß 

2 von 3 323/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



3 von 3323/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2018-04-23T07:45:36+0200
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2018-04-23T07:50:06+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




